
theoretisch.............. im Schwachsinn und Wolfscher Meta
physik erstarrt ist, derzufolge etwas e n t w e d e r  z u 
f ä l l i g  o d e r  n o t w e n d i g  i s t . .  .“7). Daher schrieb 
Professor D u r m a n o w  richtig, daß „man bei der 
Untersuchung des Kausalzusammenhangs von dem Be
stehen einer objektiven Zufälligkeit ausgehen muß, 
welche der Marxismus nicht der Notwendigkeit gegen
überstellt, sondern zusammen mit ihr als eine Einheit 
betrachtet“8).

Das Kriterium der realen Möglichkeit, das völlig 
außerstande ist, bei der Feststellung der Grenze 
zwischen dem Zufälligen und Notwendigen zu helfen, 
kann die Tätigkeit der sowjetischen Gerichtsorgane nur 
erschweren. Die gerichtliche Praxis kann ihre Schluß
folgerungen nicht auf einer Trennung der objektiven 
und subjektiven Seite — der objektiven realen Möglich
keit und ihrer subjektiven Berücksichtigung — auf
bauen. Indem sie die Handlungen des Schuldigen be
urteilt, hat die gerichtliche Praxis darin äußerst häufig 
mit bedeutend mehr als einer „realen Möglichkeit“ des 
Eintretens der gesellschaftsgefährlichen Folgen zu tun; 
das ist fast immer der Fall, wenn jemand mit direk
tem Vorsatz handelt, wenn er deshalb nicht nur die 
„reale Möglichkeit“, sondern auch die direkte Notwen
digkeit des Eintretens des Todes als Ergebnis eines 
Schusses berückichtigt. Natürlich kann sich der Ver
brecher auch versehen (es gab einen Versager oder er 
verfehlte sein Ziel). Doch wenn der Verbrecher von 
Anfang an gewußt hätte, daß das Ergebnis nur „real 
möglich“ ist, würde er — bei direktem Vorsatz — oft den 
Angriff nicht durchgeführt haben. Anders liegt die Sache 
beim Eventualvorsatz und bei bewußter Fahrlässigkeit, 
wenn der Schuldige wirklich nur die reale Möglichkeit 
des Eintretens des verbrecherischen Ergebnisses voraus
sah. Auf diese Weise mildert die Beschränkung aller 
Fälle der Haftung auf die Fälle der „realen Möglichkeit“ 
des Eintretens des Ergebnisses in Wirklichkeit die ge
fährlichste und schärfste Form der Schuld — den auf 
die Begehung des Verbrechens gerichteten direkten 
Vorsatz.

II
In der bürgerlichen Strafrechtswissenschaft, die ver

geblich versucht, auf Grund einer metaphysischen und 
idealistischen Philosophie das Problem der Kausalität 
zu lösen, sind zwei Theorien am populärsten: die Be
dingungstheorie und die Adäquanztheorie.

Die Hauptschläge der sowjetischen Strafrechtler rich
teten sich mit vollem Recht gegen die in der bürger
lichen Literatur am meisten verbreitete Bedingungs
theorie. Dabei haben jedoch ihre Kfitiker einen Fehler 
zugelassen und lassen ihn noch zu, der eine gebührende 
Kritik erschwert. Dieser Fehler besteht im folgenden/

Die Anhänger der Bedingungstheorie verteidigten 
die These, daß die Ursache die dem Ergebnis voraus
gehende Bedingung ist, ohne die dieses Ergebnis nicht 
eingetreten wäre — conditio sine qua non. Und gegen 
diese These richtet sich das Feuer der Kritik.

Jedoch liegt das eigentliche Wesen der Bedingungs
theorie garnicht in dieser These. Sie ist nicht einmal 
das für diese Theorie Spezifische. Man muß zugeben, 
daß jede Ursache, unabhängig von ihrem Begriff und 
ihrer Konstruktion, immer und stets einen der Fak
toren darstellt, die dem Eintreten des Ergebnisses vor
ausgehen, einen Faktor, ohne dessen Vorliegen das 
Ergebnis nicht eintreten würde. Daher vermerkt
T. W. Zereteli mit Recht: „. . . Wenn das Verhalten 
der handelnden Person nicht die notwendige Voraus
setzung des Eintretens des Ergebnisses wäre, würde 
das die Haftung für das Ergebnis ausschließen“9).

Diese These folgt nicht aus dieser oder jener A u f 
f a s s u n g  von der Natur der Kausalität, sondern aus

7) F r i e d r i c h  E n g e l s .  „Die Dialektik der Natur“, 
Politischer Staatsverlag, 1949, S. 174 (russ).

8) „Fragen des Strafrechts“, Sammlung I, Juristischer Ver
lag. Moskau 1945, S. 54 (russ.)

B) T. W. Z e r e t e 11, „Der Kausalzusammenhang im Straf
recht", Autorreferat über eine Dissertation zur Erlangung des 
wissenschaftlichen Grades eines Dr. jur., Moskau 1949, S. 8
(russ.).

dem B e g r i f f  der Ursache s e l b s t ,  die auf keinen 
Fall eine n a c h  dem Ergebnis eintretende Tatsache 
sein kann. Als ein Beweis für diese These kann 
folgendes dienen: die Verfasser, welche die Bedin
gungstheorie von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
kritisieren, vom idealistischen und materialistischen, 
nehmen selbst die von ihnen kritisierte These an10).

Offensichtlich bestehen die Besonderheiten der Be
dingungstheorie, die sie unstreitig und absolut für das 
sowjetische Strafrecht unannehmbar macht, garnicht 
in der These, daß die Ursache eine der notwendigen 
Bedingungen für das Eintreten des Ergebnisses ist. 
Die Bedingungstheorie hat weder ein Monopol noch 
ein Privileg auf diese These und kann sie nicht haben, 
da es ohne dieses Merkmal überhaupt keinen Begriff 
der Ursache gibt.

Die wahren Besonderheiten der Bedingungstheorie, 
die ihre reaktionäre metaphysische Natur ausdrücken, 
bestehen in etwas anderem. Sie bestehen in der Auf
fassung von der Bedeutung und der Natur des Begriffes 
„Bedingungen“ selbst, die notwendigerweise dem Er
gebnis vorausgehen. Darin liegt der K e r n  der 
Frage.

Nach der Bedingungstheorie kann jede beliebige Tat
sache, jede beliebige Erscheinung, jede beliebige Hand
lung als gleich wichtige und notwendige Ursache des 
Ergebnisses angesehen werden, wenn nur diese Hand
lung. Erscheinung oder Tatsache eine Bedingung war, 
die dem Eintreten des Ergebnisses vorausging. Nehmen 
wir folgendes Beispiel: Der Arzt empfahl der Mutter, 
ihre kranke Tochter an sonnigen Tagen auf einen 
Spaziergang zu schicken; an einem solchen Tage 
schickte die Mutter die Tochter in den Garten, auf 
dem Wege in den Garten wurde die Tochter von einem 
Auto überfahren. Nach der Auffassung der Bedingungs
theorie sind der Rat des Arztes, der sonnige Tag 
und die Handlung der Mutter „Ursachen“ des Todes 
der Tochter, da ohne den ärztlichen Rat, ohne den 
Sonnenschein, ohne daß die Mutter die Tochter auf 
einen Spaziergang geschickt hatte, der Tod der Tochter 
nicht eingetreten wäre. Diese vollständige „Gleich
macherei“ der Bedingungen, die mit der gleichmachen
den Auffassung der Ursachen zusammenhängt, ist für 
die Bedingungstheorie der leitende Grundsatz. Ihr zu
tiefst reaktionäres und unwissenschaftliches Wesen 
besteht gerade in dieser metaphysischen Konzeption 
einer gewissen „Ursache in sich“, einer Ursache, die in 
jeder der dem Ergebnis vorausgehenden Bedingungen 
verkörpert ist. Diese Theorie ist auch imstande, zu 
dem Schluß zu führen, daß alle schuldig sind oder (was 
im gegebenen Falle gleichbedeutend ist) daß keiner 
schuldig ist.

Ferner — und darin besteht die zweite sehr wichtige 
Besonderheit der Bedingungstheorie als einer reaktio
nären metaphysischen Theorie — ist die Ursache in 
der Auffassung dieser Theorie immer gleich: entweder 
liegt sie voll und ganz vor oder fehlt vollständig; 
sie kennt keine Abstufungen, sie kann nicht größer 
oder geringer sein.

Die beiden genannten Thesen, die Gleichwertigkeit 
der Bedingungen (jede beliebige Bedingung kann die 
Ursache sein) und die gleiche Bedeutung der Ursachen 
(eine Bedingung kann nicht größer oder geringer sein), 
die das wahre Wesen der Bedingungstheorie aus-

10) So schreibt Professor P i o n t k o w s t i :  „Zwischen den 
Handlungen von Iwanow und dem Tode der Petrowa besteht 
ein Kausalzusammenhang, da der von Iwanow zugefügte Schlag 
e i n e  d e r  n o t w e n d i g e n  V o r a u s s e t z u n g e n  für 
den Tod der Petrowa ist. Wenn kein Schlag geführt worden 
wäre, wäre der Tod der Petrowa nicht eingetreten.“ Und weiter 
wiederholt Professor Piontkowski in einem anderen Beispiel: 
„Der Kausalzusammenhang zwischen den Handlungen von 
Siderow und dem Tode von Alexejew besteht auch in diesem 
Falle, da die von Siderow zugefügte Verletzung e i n e  d e r  
n o t w e n d i g e n  V o r a u s s e t z u n g e n  für den Tod 
Alexejews ist: wenn die Verletzung nicht zugefügt worden 
wäre, wäre der Tod von Alexejew nicht eingetreten." („Das 
Strafrecht“, allgemeiner Teil, Juristischer Verlag, Moskau 1948, 
S. 304 — hervorgejioben von mir — A. T.) (russ.)
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